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Auszug aus dem Waffengesetz (WaffG) vom 11. Oktober 2002 
 (zuletzt  geändert durch Artikel 3 Abs. 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2009)  

 
 
 
 
Waffenrechtliche Begriffe im Sinne dieses Gesetzes 
 

1. erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt, 
2. besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, 
3. überlässt eine Waffe oder Munition mit , wer die tatsächliche Gewalt darüber einem 

anderen einräumt, 
4. führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Woh-

nung, Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums ausübt, 
5. nimmt eine Waffe oder Munition, wer diese Waffe oder Munition vorübergehend auf 

einer Reise ohne Aufgabe des Besitzes zur Verwendung über die Grenze in den, 
durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt, 

6. schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt, Kartu-
schenmunition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder an-
dere Wirkstoffe verschießt oder pyrotechnische Munition verschießt. 

 
 
§ 27 Schießstätten, Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten 
 
(1) Wer eine ortsfeste oder ortsveränderliche Anlage, die ausschließlich oder neben an-
deren Zwecken dem Schießsport oder sonstigen Schießübungen mit Schusswaffen, der 
Erprobung von Schusswaffen oder dem Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung dient 
(Schießstätte), betreiben oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art ihrer Benutzung we-
sentlich ändern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis darf nur 
erteilt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönli-
che Eignung (§ 6) besitzt und eine Versicherung gegen Haftpflicht in Höhe von mindestens 
1 Million Euro – pauschal für Personen- und Sachschäden – sowie gegen Unfall für aus 
dem Betrieb der Schießstätte resultierende Schädigungen von bei der Organisation des 
Schießbetriebes mitwirkenden Personen in Höhe von mindestens Euro 10.000,00 für den 
Todesfall und mindestens Euro 100.000,00 für den Invaliditätsfall bei einem im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten 
Versicherungsunternehmen nachweist. § 10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
Abweichend von Satz 2 richtet sich die Haftpflichtversicherung für Schießgeschäfte, die 
der Schaustellerhaftpflichtverordnung unterliegen, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser 
Verordnung. Bei ortsveränderlichen Schießstätten ist eine einmalige Erlaubnis vor der 
erstmaligen Aufstellung ausreichend. Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 5 hat Auf-
nahme und Beendigung des Betriebs der Schießstätte der örtlich zuständigen Behörde 
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 
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(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schießstätten, bei denen in geschlossenen 
Räumen ausschließlich zur Erprobung von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- 
oder Munitionshersteller, durch Waffen- oder Munitionssachverständige oder durch wis-
senschaftliche Einrichtungen geschossen wird. Der Betreiber hat die Aufnahme und Be-
endigung des Betriebs der Schießstätte der zuständigen Behörde zwei Wochen vorher 
schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Unter Obhut des zur Aufsichtsführung berechtigten Sorgeberechtigen oder verantwort-
licher und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter Aufsichtspersonen 
darf 
  

1. Kindern, die das 12. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind, 
das Schießen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei 
denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2 
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2) 

2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 18 Jahre alt 
sind, auch das Schießen mit sonstigen Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 
mm lfB (.22 l.r.) für Munition mit Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie 
höchstens 200 Joule (J) beträgt und Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit 
Kaliber 12 oder kleiner gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein 
Einverständnis erklärt hat oder beim Schießen anwesend ist. Die verantwortlichen 
Aufsichtspersonen haben die schriftlichen Einverständniserklärungen der Sorgebe-
rechtigten vor der Aufnahme des Schießens entgegenzunehmen und während des 
Schießens aufzubewahren. Sie sind der zuständigen Behörde oder deren Beauf-
tragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Die verantwortliche Aufsichts-
person hat die Geeignetheit zur Kinder- und Jugendarbeit glaubhaft zu machen. 
Der in Satz 1 genannten besonderen Obhut bedarf es nicht beim Schießen durch 
Jugendliche mit Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2 
und nicht beim Schießen mit sonstigen Schusswaffen durch Jugendliche, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
(4) Die zuständige Behörde kann einem Kind zur Förderung des Leistungssports eine 
Ausnahme von dem Mindestalter des Absatzes 3 Satz 1 bewilligen. Diese soll bewilligt 
werden, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung die geistige und körperliche Eignung 
und durch eine Bescheinigung des Vereins die schießsportliche Begabung glaubhaft ge-
macht sind. 
 
(5) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis mit 
Jagdwaffen schießen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgebe-
rechtigte und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten 
Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die Berech-
tigungsbescheinigung mit sich zu führen. 
 


